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Viel Neues über 
Heidelbeeren

Eigene Anzucht oder 
Setzlinge kaufen?

Phosphordünger für  
den Biogemüsebau:  
recyceln statt abbauen

Agrarpolitik 14–17:
Änderungen per  
1. Januar 2016

Zahlreiche Vibrations
fahrzeuge sind jetzt 
unterwegs

Regionale

Bauerntage
Säuliamt-Aargau

Züribiet

SO 21. FEBRUAR 2016 
Ehem. Landwirtschaftliche Schule Muri AG

SO 6. MÄRZ 2016 
Landwirtschaftliche Schule Wülflingen
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«DIE ALTERNATIVE 
FÜR DIE SCHWEIZER 

BAUERN»
Tel. 056 664 84 84, Fax 056 664 84 85 

E-Mail: info@agromittelland.ch

Grosses DÜNGERSORTIMENT,  
auch Biodünger. 

MILCHVIEHFUTTER für alle  
Bedürfnisse! Zuckerrübenpellet, 
Rapsschrot, Sojaschrot, Biosoja.

MV-SPEZIALITÄTEN:  
Kakaoschalen, Malzpellet,  
Regulierwürfel, Kälber- 
milchpulver, Mineralstoffe.

SCHWEINEFUTTER:  
1A-Antikannibal, Premix.

STROH: auch gemahlen,  
Lucerneballen, -Pellet.

Ihre Versicherungsberatungsstelle:

Zürcher Bauernverband 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf
Tel. 044 217 77 55 
www.zbv.ch

Für die Bauernfamilien!

Mit uns federn Sie hohe 

Zahnarztkosten ab:

AGRI-dental!
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IMMER BREITERE NUTZUNG DER FLURSTRASSEN UND FELDWEGE

Die grösste Sport und Freizeitanlage in der Gemeinde
Die Mehrfachnutzung von Feld- 
und Waldwegen stand im Fokus 
einer Informationsveranstaltung 
verschiedener dabei beteiligter 
kantonaler Ämter. Immer mehr 
Benutzer stellen andere Anforde-
rungen als früher.

RoMü. «Heute sind die Flur- und Wald-
wege die grösste Sportanlage in den 
Gemeinden», war das abschliessende 
Fazit von Roland Scheibli, Leiter Melio-
ratio nen in der Abteilung Landwirt-
schaft im ALN. 

An der von Gemeindebehörden, Förs-
tern und Vertretern von Unterhalts- 
und Flurgenossenschaften sehr gut be-
suchten Veranstaltung in Wülflingen 
rief Marco Pezzatti vom ALN in Erinne-
rung, dass der Grossteil der Feld- und 
Waldwege im Rahmen von Melioratio-
nen erstellt worden sind. Dabei sind 
auch staatliche Subventionen an deren 
Bau wie Unterhalt geflossen. «Ihr eigent-
licher Zweck besteht darin, die Land- 
und Forstwirtschaft zu ermöglichen. 
Doch heute nehmen die Wege als Frei-
zeitanlage für Velo, Wanderer, Reiter 

und viele andere, aber auch für weite-
re Nutzungen von öffentlichen Diens - 
te eine neue Rolle ein», so Pezzatti.  
Es stellt sich deshalb die Frage, wer  
für die Kosten für den Unterhalt der 
4200 km Feld- und 1500 km Waldwege 
im Kanton Zürich aufkommen. Er zeig-
te anhand eines Beispiels rund um die 
Tössmündung auf, dass rasch Interes-
senkonflikte auftreten können. «Für 
uns stellt sich die Frage, wer für welche 
Wegnutzung verantwortlich ist. Zu dem 
ist zu klären, welche Nutzung einen 
entsprechenden Ausbaustandard ver-
langt», so Pezzatti. Früher beim Bau 
war noch klar, dass diese Wege aus-
schliesslich nur durch die Landwirt-
schaft genutzt worden sind. Ander-
seits stellen heute Drittnutzer ho he Er-
wartungen an den Ausbaustandard. 
Deshalb stellt sich immer mehr die 
Frage, wer einerseits die höheren An-
sprüche an den Ausbaustandard und 
anderseits den Bau und Unterhalt fi-
nanziert. Zudem führen die vermehrt 
verzeichneten Mehrfachnutzungen in 
Bezug auf Haftung und Signalisation 
zu neuen Fragen.

«Genossenschaftswege in Feld und 
Wald- wie auch Flurwege sind in der 
Regel im Besitz von Genossenschaften 
oder Gemeinden und ihre Rechts-

grund lage ist im Landwirtschaftsge-
setz geregelt», hielt Nina Dajcar, Leite-
rin Recht und Verfahren im Amt für 
Verkehr (AFV) fest. 

Mehrfachnutzungen
Grundsätzlich dürfen gemäss dem Land-
wirtschafts- und Waldgesetz auch Fuss-
gänger und Wanderer wie auch Velo-
fahrer Genossenschafts- und Flurwege 

nutzen. Eine Mehrfachnutzung als aus-
geschilderte Rad-, Fuss-, Reit- oder Wan-
derwege kann mit Einwilligung der 
Gemeinden oder des Kantons erfolgen. 
«Wir stellen fest, dass die Land- und 
Forstwirtschaft auf der einen und die 
Alltags- und Freizeitnutzer unterschied-
liche Anforderungen an die Wege stel-
len», stellte Strasseninspektor Marin 
Pola fest. Die Land- und Forstwirt-
schaft braucht Wege mit einer tragfä-
higen Fahrbahn bis zu 40 Tonnen. Brü-
cken und Durchlasse müssen entspre-

BE R ATE R ECK E

Der Vorsorgeauftrag – ein noch selten genutztes Mittel
Der Gesetzgeber hat mit der umfangreichen 
Revision des Vormundschaftsrechts per 
1. Januar 2013 versucht, die Selbstbestim
mung des Einzelnen zu fördern. Hierfür hat er 
insbesondere zwei neue Mittel im Gesetz 
verankert, die der eigenen Vorsorge dienen 
sollen. Es handelt sich einerseits um den Vor
sorgeauftrag und andererseits um die Patien
tenverfügung. Der Vorsorgeauftrag soll im 
Falle einer Urteilsunfähigkeit greifen und Re
gelungen bzw. Ermächtigungen enthalten. Da 
die medizinischen Möglichkeiten und Errun
genschaften zu einer gesteigerten Lebens
erwartung führen, besteht auch vermehrt 
ein Bedürfnis, Vorkehrungen für z.B. eine all
fällige Demenz oder Alzheimererkrankung zu 
treffen. Gleichzeitig kann für den Fall eines 
Unfalls oder einer anderen Krankheit grundle

gend bis detailliert festgehalten werden, wel
che Personen in welchem Rahmen Handlun
gen vornehmen bzw. sorgend tätig sein dür
fen. Wie die Erfahrung aus der Praxis aber 
zeigt, wird dieses Institut der persönlichen 
Vorsorge noch sehr zurückhaltend genutzt, ob
wohl damit sehr oft Massnahmen der Kindes 
und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), die 
meist mit zusätzlichem Aufwand und Kosten 
verbunden sind, vermieden werden könnten.

Gemäss Art. 360 ZGB kann eine volljähri
ge und urteilsfähige Person mit dem Vorsor
geauftrag eine oder mehrere natürliche oder 
juristische Personen mit der Erledigung ihrer 
Angelegenheiten beauftragen. Man bestimmt 
aber selber, welche Bereiche des Lebens 
davon betroffen werden und welche nicht. 
Grundsätzlich werden drei Teilgebiete unter

schieden. Einerseits spricht man von der Per
sonensorge, welche auch eine Patientenver
fügung umfassen kann (womit aber zwin
gend eine natürliche Person beauftragt wer
den muss), sowie andererseits von der Ver  
mögenssorge und der Vertretung im Rechts
verkehr. Dabei muss der Vorsorgeauftrag ei
genhändig abgefasst und unterzeichnet, oder 
durch einen Notar beurkundet werden. Sollte 
die Urteilsfähigkeit im Zeitpunkt der Errich
tung des Vorsorgeauftrags bereits beein
trächtigt sein, empfiehlt es sich, durch einen 
Arzt schriftlich bestätigen zu lassen, dass 
man geistig noch dazu in der Lage ist. Die 
einer Person mit dem Auftrag übertragenen 
Aufgaben müssen klar umschrieben sein, so 
dass Missverständnisse vermieden werden 
können und der Interpretationsspielraum 

klein bleibt. Mittels Weisungen kann man 
auch die Umsetzung eines Auftrags genauer 
definieren und klare Leitplanken setzen. 
Ebenfalls ist es möglich, für jeden Bereich 
oder jede Aufgabe eine andere Person zu be
auftragen. Es ist aber hier darauf zu achten, 
dass die Schnittstellen sauber abgegrenzt 
werden, damit kein Kompetenzgerangel un
ter verschiedenen Beauftragten entsteht. Wer 
also keinen Vorsorgeauftrag im Sinne einer 
Generalvollmacht errichten möchte oder meh
rere Personen allenfalls sogar in demselben 
Bereich beauftragen möchte, tut gut daran, 
die gewählte Formulierung vorgängig von 
einer sachkundigen Person überprüfen zu las
sen. Zu beachten gilt es noch, dass nicht alle 
Aufgaben delegiert bzw. einer anderen noch 
handlungsfähigen Person übertragen werden 
können. Darunter fällt insbesondere die Er
richtung eines Testaments, weshalb die Er

richtung eines Vorsorgeauftrags zum Anlass 
genommen werden sollte, auch diesen Le
bensbereich anzupacken. Bei Eintritt der Ur
teilsunfähigkeit wird der Vorsorgeauftrag von 
der KESB auf seine gültige Errichtung und 
dessen Wirksamkeit geprüft. Gleichzeitig wird 
beurteilt, ob die beauftragte Person für die Er
füllung der ihr übertragenen Aufgaben geeig
net erscheint und ob weitere Massnahmen 
erforderlich sind. Die inhaltliche Auslegung 
des Auftrags kommt ebenfalls der KESB zu, 
welche auch Ergänzungen in Nebenpunkten 
vornehmen darf. Auch hier ist es aus diesem 
Grund angezeigt, eine Vor abprüfung des In
halts des Vorsorgeauftrags vornehmen zu 
lassen, damit Unstimmig keiten und Fehl
schlüsse vermieden werden können.

RA Morris Knecht, Niklaus Rechtsanwälte, 
3. Februar 2016 –
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VE RSI CHE RU NGSTI PP

Rega – Jetzt Gönnerstatus prüfen!
Die Rettung oder Bergung von Rindern in 
den Alpen ist umständlich und teuer. Die 
Rega kann die Organisation und Kosten sol
cher Ereignisse übernehmen. Dafür muss 
der Tiereigentümer Familiengönner (Berg
landwirtschaft) sein. Auch alleinstehende 
Landwirte müssen den Familienbeitrag leis
ten (CHF 70.–). Bei Betriebs oder Genera
tionengemeinschaften muss jeder einzelne 
Tiereigentümer Familiengönner sein. Prüfen 
Sie jetzt Ihren Status auf der Rechnung und 
melden Sie allfällige Fehler der Rega. Die 
Rega hat zu diesem Thema ein Merkblatt 
«Lufttransporte für die Berglandwirt
schaft» auf ihrer Webseite veröffentlicht. 
Auf diesem sind wichtige Informationen wie 

die Telefonnummer und die Einzelheiten be
züglich Tierschutzes zu finden. 
 
Das Versicherungsteam vom ZBV berät Sie 
gerne; 044 217 77 50. –

(Bildquelle: Rega)

Wie wir Ihre
Buchhaltung
bestellen!
KU N D E N B U C H F Ü H R U N G

+ Führen der Finanzbuchhaltung, inkl.
MWST-Abrechnung

+ Abschlussberatung der Buchhaltung

+ Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung

+ Betriebswirtschaftliche Buchhaltung

Wir bestellen die Buchführung und 
bringen Ihre Zahlen auf die Reihe.

AGRO-Treuhand Region Zürich AG, Lagerstrasse 14, 
8600 Dübendorf, 052 355 01 10, www.atzuerich.ch
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Martin Pola (Strasseninspektor im Tiefbauamt), Nina Dajcar (Leiterin Recht und 
Verfahren im Amt für Verkehr) und Marco Pezzatti lieferten viele Informationen  
rund um die Flur und Waldwege. 




